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der Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

1) Auf jedem aufgestellten bzw. aufgehängten SchildiPlakat muss auf der Vorderseite
deutlich sichtbar ein dieser Erlaubnis beigefügter Aufkleber angebracht sein.

2) An jedem Standort darf höchstens mit zwei Schildern, die mit ihrer Rückseite gegen-
einander anzubringen sind, geworben werden (je Schild ein Aufkleber verwenden).

3) lm Bereich vor Straßen- und Wegeeinmündungen bzw. Kreuzungen darf bis zu
mindestens 5 m zu den Schnittpunkten der FahrbahnA/r/egekanten und vor Lichtsig-
nalanlagen im Bereich von mindestens 10 m nicht geworben worden.

4) Der Abstand zwischen zwei Werbestandorten muss mindestens 250 m betragen.

5) Das Aufstellen bzw. Aufhängen der Werbeschilder an Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen ist unzulässig ($ 33 Abs. 2 SIVO).

6) Entlang der Westseite der Hamburger Straße (AKN-Seite) zwischen Gutenbergstra-
ße und Lindenstraße incl. Marktplatz ist das Anbringen von Werbeträgern verboten.

7) Das Befestigen an Bäumen und/oder Baumrinde, Knickanlagen oder Pflanzhilfen ist
nicht erlaubt.

8) An Gehwegabsperrungen (Ketten, Geländer) darf nicht geworben werden.

9) lm gesamten Beckersbergpark einschließ|. Bürgerpark ist eine Werbung untersagt.

10) Anlagen der Energieversorgungs-, Telekommunikations- und Verkehrsbetriebe
können nicht benutzt werden, wenn ohne oder gegen derer Willen geworben wird.

1 1) Außerhalb der sonstigen geschlossenen Bebauung ist die Werbung untersagt.

12) Die Werbeschilder sind so aufzuhängen bzw. aufzustellen, zu befestigen und zu un-
terhalten, dass eine Gefährdung bzw. Behinderung des Straßenverkehrs nicht ein-
treten kann. Die Verkehrssicherheit muss in jedem Fall gewährleistet sein. Hierzu
zählt auch die Einsicht in den Verkehrsraum aus Grundstücksausfahrten und
Querungshilfen für Fußgänger.

13) Für Sach- und Personenschäden, die durch die Werbeanlage entstehen, haftet
der Antragsteller.

14) Plakatständer und -tafeln dürfen nicht in die Fahrbahn hineinragen.

15) Der Fußgänger und Fahrverkehr darf nicht behindert oder durch vorspringende
Ecken, Drahtspitzen oder anderes Befestig ungsmaterial gefäh rdet werden.

16) Mit Plakaten darf nur geworben werden, wenn diese ein lmpressum (Name, An-
schrift des für die Anbringung Verantwortlichen) enthalten.

17) Die Werbeschilder sind spätestens mit Ablauf der Sondernutzungserlaubnis aus
dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen.
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